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Düsseldorf, 22. Februar 2016 
 
Anhörung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Hilden 2016 gemäß 
§ 6 Abs. 4 Satz 6 Ladenöffnungsgesetz NRW 
 
 
Sehr geehrter Herr Siebert,  sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den weiteren Terminen der 
verkaufsoffenen Sonntage für 2016 Stellung nehmen zu können 
(Stadtgebiet ohne Gewerbegebiet Ellerstr./Westring).  
 
Wir können Ihnen mitteilen, dass seitens des Handelsverband 
NRW - Rheinland keine Bedenken gegen die beantragten 
Sonntagsöffnungen bestehen und der Handelsverband NRW - 
Rheinland den Antrag der Stadtmarketing Hilden GmbH 
unterstützt. 
 
Auch aus Sicht des Handels gilt es, das Gebot der Sonn- und 
Feiertagsruhe zu achten. Es darf jedoch nicht verkannt werden, 
dass auch an diesen Tagen eine Vielzahl von Arbeitnehmern 
bereits im Einsatz ist. Hierbei ist weniger der Versorgungs-, 
Ordnungs- und Sicherheitsbereich aufzuführen als auf zahlreiche 
Kultur- und Freizeitangebote (Gastronomie, Sportveranstaltungen, 
Bäder, Kino, Theater, Museen) zu verweisen. Weitere 
Einkaufsmöglichkeiten an Bahnhöfen, auf diversen Märkten und 
schließlich auch im Internet runden die Auflistung ab. 
 
Für die Stadt Hilden sind die verkaufsoffenen Sonntage ein 
wichtiges Marketinginstrument zur Förderung von Stadtteilzentren, 
um deren Attraktivität und Lebendigkeit zu erhalten und zu 
steigern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Björn Musiol 
Regionalreferent Kreis Mettmann 


